
teidigers hierüber ist ebenso wie ein Irrtum über die Notwendigkeit des 
Mittels nach den Grundsätzen der Schuldlehre zu behandeln.8

c) In subjektiver Hinsicht setzt die Notwehr voraus, daß die gegen 
den Angreifer gerichtete Handlung ausschließlich zur Verteidigung des 
angegriffenen Objekts vorgenommen wird; die Verteidigung muß somit 
Motiv des Handelns sein. Deshalb liegt in den folgenden Fällen, trotz 
objektiv gegebener Notwehrsituation, in Wirklichkeit keine Notwehr 
vor:

ca) Der Handelnde erkennt die Notwehrlage nicht und begeht aus 
irgendwelchen Gründen ein Verbrechen gegen den Angreifenden.

Bei einer Wirtshausschlägerei schleudert A. gegen den mit ihm ver
feindeten B. ein Bierseidel, ohne zu bemerken, daß B. ihn im gleichen 
Moment tätlich angreifen wollte. A. handelt hier nicht zur Verteidigung, 
sondern mit Körperverletzungsvorsatz (§ 223a StGB).

cb) Der Handelnde erkennt zwar die Notwehrlage, will sie aber nicht 
zur Erhaltung strafrechtlich geschützter Objekte, sondern unabhängig 
davon nach eigennützigen, rechtlich nicht gebilligten Motiven aus
nützen, um ein Verbrechen zu begehen.

A. sicht, wie der angetrunkene B. andere Personen belästigt und tät
lich angreift. Das ist ihm ein willkommener Anlaß, diesen niederzuschla
gen und zu mißhandeln, um seiner Rauflust freien Lauf zu lassen und 
mit seiner Kraft zu prahlen.

cc) Der Handelnde führt die Notwehrlage absichtlich herbei, um 
unter Ausnutzung dieser Situation selbst strafrechtlich geschützte Ob
jekte anzugreifen. So z. B., wenn ein Angriff provoziert wird, um den 
„Angreifer“ in „Notwehr“ zu verletzen.
Ж

A. reizt den B. durch grobe Beschimpfungen, um diesen zu Tätlich
keiten zu verleiten und unter dem Vorwand der Notwehr zu verletzen 
oder zu töten.

Allerdings schließt nicht jedes Verhalten, das den Angreifer zum 
Angriff reizt, die Notwehr aus, sondern nur dasjenige Verhalten, das 
auf die Provozierung eines Angriffs abzielt, um selbst einen Angriff 
(keine Verteidigung) durchzuführen, d. h., um ein Verbrechen unter 
dem Deckmantel der Notwehr zu begehen.

8 vgl. S. 373ff., insbesondere S. 378 f. und S. 384 ff. dieses Lehrbuches.
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